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Le Département de l ’Economie publique aux Consulats 
et Vice-consulats de Suisse

Copie
Circulaire Bern, 10. August 1920

Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Schweizerische Genossenschaft 
für Warenaustausch, welche durch die konstituierende Generalversammlung 
vom 12. Juni 1919 auf private Initiative schweizerischer Handels- und Industrie
verbände hin gegründet worden ist, in ihrer ausserordentlichen Generalver
sammlung vom 11. Mai 1920 eine Statutenänderung vorgenommen und ihre 
Bezeichnung abgeändert hat in «Schweizerische Genossenschaft zur Förderung 
des Aussenhandels» (Société coopérative suisse pour le développement du com
merce extérieur). Der Bundesrat hat den hier beiliegenden Statuten1 am 18. Mai 
1920 die zu ihrer Wirksamkeit erforderliche Genehmigung erteilt und gleichzei
tig beschlossen, dass sich der Bund an der Genossenschaft mit einem Kapital von 
Fr. 500’000.— beteiligt. Die Genossenschaft, deren Sitz in Bern ist, hat den 
Zweck, während der Dauer der durch den Krieg geschaffenen ausserordentli
chen Verhältnisse unter Aufsicht und mit Unterstützung der Bundesbehörden 
den schweizerischen Aussenhandel zu fördern. Sie wird sich zur Erreichung die
ses Zweckes vorwiegend folgenden Aufgaben widmen:
a. Schaffung eines wirtschaftlichen Informationsdienstes;
b. Führung von Verhandlungen kommerzieller Natur mit ausländischen Behör
den und wirtschaftlichen Organisationen;
c. Vermittlung oder Abschluss von Warenaustauschgeschäften;
d. Organisation und Führung von Warenzügen;
e. Verwertung schweizerischer Guthaben im Ausland;
f. Beteiligung an Unternehmungen zur Förderung des Exportes.
Während die Genossenschaft sich bei der Lösung der unter b bis f erwähnten 
Aufgaben bis auf weiteres auf den Verkehr mit den valutaschwachen Ländern 
des europäischen Ostens beschränkt, wird der wirtschaftliche Informations
dienst das ganze Gebiet des schweizerischen Aussenhandels umfassen. Die 
Organisation dieses Dienstes ist unter grundsätzlicher Verständigung mit der 
Handelsabteilung unseres Departementes erfolgt; ferner ist eine zweckmässige 
Arbeitsteilung mit dem schweizerischen Nachweisbureau für Bezug und Absatz 
von Waren in Zürich sowie dem Bureau industriel suisse in Lausanne in die Wege 
geleitet worden. Der Informationsdienst der Genossenschaft wird sich vor allem 
mit der Herausgabe eines geeigneten Informationsblattes für die inländischen 
Kaufleute sowie mit der zweckmässigen Weitergabe spezieller und vertraulicher 
Informationen befassen, dagegen wird der Nachweis von Geschäftsverbindun
gen und Vertretungen den beiden ändern Institutionen überlassen bleiben. / . . . /
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In Anbetracht des Zweckes und des halbamtlichen Charakters der Schweizeri
schen Genossenschaft zur Förderung des Aussenhandels ersuchen wir Sie, dieser 
Genossenschaft und ihren Organen Ihre volle Unterstützung angedeihen zu las
sen, so oft sie genötigt sein sollten, im Rahmen ihrer Tätigkeit Ihre Hilfe anzuru
fen oder Sie um Informationen zu bitten.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Décision présidentielle du 11 août 1920

2580. Beitrag der Schweiz an die Kosten des Völkerbundes. Nachtragskredit

Politisches Departement (Auswärtiges). Antrag vom 10. Juli 1920.
Finanzdepartement. Mitbericht vom 24. Juli 1920

Der Generalsekretär des Völkerbundes, Sir Eric Drummond, hat unterm 
10. Juni abhin an das politische Departement eine Note1 gerichtet, aus der sich 
folgendes ergibt:

Nachdem die Schweizerische Eidgenossenschaft ursprüngliches Mitglied des 
Völkerbundes geworden ist, ist sie gemäss Art. 6 des Völkerbundsvertrages an 
die Kosten des Sekretariates beitragspflichtig.

Die vorzusehenden Ausgaben umfassen die Übersiedlungskosten und die 
Besoldungen des Personals, die Ausgaben für Miete geeigneter Lokalitäten, die 
schon erlaufenen Ausgaben für die Arbeiterschutzkonferenz in Washington und 
diejenigen für das internationale Arbeitsamt, die Ausgaben für die in Aussicht 
stehende Finanzkonferenz, für administrative Kommissionen und für die Durch
führung anderer, vom Völkerbund übernommener Aufgaben. Man nimmt an, 
dass für die Vorperiode der Organisation und zur Deckung der finanziellen 
Bedürfnisse bis zur Aufstellung eines zweiten Voranschlages, nach welchem 
dann die Zahlungen zu erfolgen haben, ein Betrag von mindestens 250,000 
Pfund Sterling erforderlich sein wird.

Gemäss Art. 6 des Völkerbundsvertrages sollen diese Ausgaben unter die 
Mitglieder des Völkerbundes nach den gleichen Grundsätzen verteilt werden, 
wie sie für die Verteilung der Ausgaben des internationalen Bureaus des Welt
postvereins gelten. Danach ist die Schweiz in die dritte Klasse mit 15 Einheiten 
einzureihen, und der zu ihren Lasten fallende Anteil beträgt 9,740 Pfund Ster
ling.

Mehrere Regierungen haben ihren Kostenanteil bereits bezahlt, und wenn die 
schweizerische Regierung ihren Beitrag in der nächsten Zukunft anweisen 
könnte, so würde dies sehr begrüsst werden, da das Generalsekretariat für seine 
laufenden Ausgaben einer gewissen Summe bedarf.

1. Non reproduite.

dodis.ch/44595dodis.ch/44595

http://dodis.ch/44595

	Bd07-2_00000857
	Bd07-2_00000858

